
PORSCHE ALPENPOKAL  

RAHMENAUSSCHREIBUNG 2013 der lizenzpflichtigen Serien 

- SUPERSPORT  

- SUPERSPORT ECE 

- GT SPORT CHALLENGE 

- SUPER GT RACE 

 

A Allgemeines 

PORSCHE ALPENPOKAL SUPERSPORT 2013                      OSK Genehmigungsnummer: SE   /2013 
PORSCHE ALPENPOKAL SUPERSPORT ECE 2013             OSK Genehmigungsnummer: SE   /2013 
PORSCHE ALPENPOKAL GT SPORT CHALLENGE 2013     OSK Genehmigungsnummer: SE   /2013 
PORSCHE ALPENPOKAL SUPER GT RACE 2013                 OSK Genehmigungsnummer: SE   /2013 
 

B Organisation 

Das vorliegende Motorsportreglement gilt für die Veranstaltergemeinschaft Rennsportverein PORSCHE 
ALPENPOKAL Maria-Theresien-Straße 7, A-6020 Innsbruck 
 
Die Veranstaltergemeinschaft besteht aus folgenden Mitgliedern: 
 
PORSCHE Club Berchtesgaden 
PORSCHE Club Berlin 
PORSCHE Club Graz 
PORSCHE Club Nürnberg 
PORSCHE Club Oberösterreich 
PORSCHE Club Tirol 
PORSCHE Club Vorarlberg 
PORSCHE Club Wien 
 
Jeder Porsche Club der Veranstaltergemeinschaft ist verpflichtet seine PORSCHE ALPENPOKAL Veranstaltung 
gemäß dem Motorsportreglement 2013 auszuschreiben, und in den Ausschreibungsunterlagen darauf hinzuweisen. 
Ziel des Motorsportreglements ist die Gewährleistung der Chancengleichheit aller Teilnehmer, sowie die Förderung 
des Motorsports mit Fahrzeugen vom Typ / Modell Porsche, die dem Motorsportreglement entsprechen.  
Dieses Motorsportreglement gilt für sämtliche PORSCHE ALPENPOKAL Veranstaltungen sowie für seine Mitglieder 
als verbindlich. Das Motorsportreglement ist gültig bis zum 31.12.2013. Die Veranstaltungen sind als nationale 
Clubsport-Veranstaltungen mit internationaler Beteiligung ausgeschrieben. Offenkundige Reglementfehler können 
jederzeit berichtigt werden. 
 

C Rechtsgrundlagen der Serien 

Internationales Sportgesetz der FIA (ISG) inkl. Anhängen 
Nationales Sportgesetz der OSK 
Rundstreckenreglement der OSK 
Rahmenausschreibung und technisches Reglement PORSCHE ALPENPOKAL 2013 
Anti-Doping-Regelwerk der nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA-Code) 
Sportliches und technisches Reglement dieser Serien mit den von der OSK genehmigten Änderungen 
und Ergänzungen (Bulletins)  
Ausschreibungen der Veranstaltungen mit evtl. Änderungen und Ergänzungen 



 

D Durchführungsbestimmungen 

Der Alpenpokal ist berechtigt, während der Saison Durchführungsbestimmungen zu erlassen, die nach Genehmigung 
durch die OSK zur Ausschreibungsgrundlage der Serien werden, auch vor Ort und vor Beginn der Abnahme. 
 

1. Veranstaltung 

Ziel der Veranstaltung ist insbesondere der Ausbau der individuellen Fahrsicherheit, das Beherrschen von kritischen 
Situationen im öffentlichen Straßenverkehr, die Schulung der Reaktionsfähigkeit sowie die Förderung des 
Sicherheitsbewusstseins. 
 

2. Teilnehmer 

Teilnahmeberechtigt sind Fahrer aus dem In- und Ausland, die im Besitz einer für das Jahr 2013 gültigen nationalen 
oder internationalen Bewerber- und/oder Fahrerlizenz der OSK oder eines anderen der FIA angeschlossenen ASN 
sind. 
 
Eingeschriebene Teilnehmer eines nationalen / weltweiten Carrera Cups und Mobil 1 Super Cups aus den Jahren 
2013 bis einschließlich 2007 und alle Profis (Inhaber einer internationalen A oder B Lizenz eines der FIA 
angeschlossenen ASN), sind von der Teilnahme an den Serien SUPERSPORT, SUPERSPORT ECE und GT SPORT 
CHALLENGE ausgeschlossen. Eventuelle Ausnahmen können durch die Rennleitung entschieden werden, hierfür 
vorgesehen ist die Einstufung in eine Gastklasse. 
 
Eingeschriebene Teilnehmer eines nationalen / weltweiten Carrera Cups und Mobil 1 Super Cups aus den Jahren 
2013  bis einschließlich 2008 und alle Profis können unter folgenden Bedingungen in der SUPER GT RACE Serie 
teilnehmen: 
Der Cup/Profi Fahrer muss zusammen mit einem Amateur an den Start gehen 
Der Cup/Profi Fahrer darf das Qualifikationstraining nicht fahren 
Die Helme beider Fahrer (Profi + Amateur) sowie das Fahrzeug werden vom Veranstalter gekennzeichnet 
Das Fahrzeug hat einen um 30 Sekunden verlängerten Mindest-Boxenstop 
 

3. Bewerber 

Bewerber, die sich mit dem Fahrer einschreiben, müssen eine Firmen- oder Club Bewerberlizenz der OSK oder eines 
anderen der FIA angeschlossenen ASN für das Jahr 2013  besitzen. 
 

4. Nennung 

Nennschluss ist jeweils 8 Tage vor Beginn einer Veranstaltung. 3 Tage vor Veranstaltungsbeginn ist der Veranstalter 
berechtigt, Nennungen nach seinem Ermessen abzulehnen. 
Die Nennung zu einer Veranstaltung erfolgt ausschließlich mit dem aktuellen Nennformular 2013 und dem 
dazugehörigen „Technischen Datenblatt“ für 2013. Die Nennung kann vorzugsweise auch online durchgeführt werden. 
Das vollständig ausgefüllte technische Datenblatt ist Bestandteil der Nennung. 
Für Nachnennungen an der Rennstrecke wird eine Nachnenn-Gebühr von 50,00 € erhoben. 
 
Nachnennungen zum Super GT Race müssen jeweils Freitag, bis  spätestens 18.00 h unter Angabe der 
nachstehenden Punkte abgegeben werden:   Fahrzeug, Name Fahrer 1:  ggf. Name Fahrer 2 
Der Fahrer 1  muss den 1. Turn, der Fahrer 2 den 2. Turn fahren 
 

5. Einschreibung 

Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit sich für die PORSCHE ALPENPOKAL Serien SUPERSPORT, SUPERSPORT 
ECE, GT SPORT CHALLENGE und SUPER GT RACE einzuschreiben. 
Die Jahreseinschreibegebühr für eine Serie beträgt:690,00 € 



Die Jahreseinschreibegebühr für jede weitere Serie beträgt: 250,00 € 
Nur eingeschriebene Fahrer nehmen an der Gesamtjahreswertung teil! 
Jeder eingeschriebene Teilnehmer erhält eine Vergünstigung in Höhe von 100,00 € auf das zu zahlende Startgeld je 
Veranstaltung und Serie! 
Zusätzlich sind in der Jahreseinschreibegebühr von 690,00 € folgende Leistungen enthalten: 
24 Liter MOTUL-Motoröl 300V. 
1 Paket mit Würth Produkten (Scheibenreiniger, Bremsenreiniger, Papier etc.) 
1 Jahresabonnement "Porsche-Scene-Live" 
1 Jahresabonnement "Rally & More" 
Verbilligter Bezug von Pirelli-Reifen gemäß Preisliste Alpenpokal. 
 

6. Fahrerlizenz 

Eine OSK- Tageslizenz kann vor Ort (an der Rennstrecke) gegen eine Gebühr von 32,00 erworben werden. 
Teilnehmer, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen (ausgenommen deutsche Staatsbürger) 
benötigen für den Erwerb der nationalen Tageslizenz einen Wohnsitz in Österreich und zusätzlich eine Freigabe ihres 
jeweiligen nationalen Verbandes (z.B. ASS etc.). Der Teilnehmer ist verpflichtet, die Freigabe rechtzeitig zu 
beantragen, da eine Freigabe vor Ort nicht möglich ist. 
Eine OSK- Clubsport-Jahreslizenz mit Unfallversicherung von 128,00 €  ist direkt bei der OSK zu beantragen. Der 
Teilnehmer ist verpflichtet die Lizenz rechtzeitig zu beantragen, da ein Erwerb vor Ort nicht möglich ist. 
Anwärter für Motorsportlizenzen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben, müssen ein ärztliches Attest vorweisen, 
welches besagt, dass sie zum Betreiben des Motorsportes geeignet sind. Dieses Attest muss auf einem besonderen 
Formblatt erfolgen, dass auf der OSK-Internet-Seite www.osk.or.at heruntergeladen werden kann. Diese Bestimmung 
gilt insbesondere für Tageslizenz-Bewerber. Das vom Hausarzt gezeichnete Formular ist vor Ort vorzulegen. 
 

7. Unfallversicherung 

Inhaber einer gültigen Fahrerlizenz sind gemäß den Automobilsport-Lizenzbestimmungen unfallversichert. 
 

8. Zugelassene Fahrzeuge  

Im PORSCHE ALPENPOKAL kommen ausschließlich Fahrzeuge vom Typ / Modell Porsche zum Einsatz, die den 
technischen Vorgaben dieses Reglements entsprechen.  
Wagenpass-Pflicht ist in den einzelnen Technischen Reglements geregelt. 
Der ALPENPOKAL behält sich das Recht vor Fahrzeuge auszuschließen und/oder weitere Fahrzeuge zuzulassen, 
jeweils in Abstimmung mit dem Sportkommissar. 
 

9. Dokumentenabnahme 

Folgende Dokumente müssen vom Fahrer / Bewerber vorgelegt werden: 
Nennbestätigung 
Bewerberlizenz 
Fahrerlizenz 
Gegebenfalls Auslandsstartgenehmigung. 
 

10. Werbevorschriften und Startnummern am Fahrzeug 

Unter Beachtung der FIA / OSK Vorschriften für Startnummern und Werbung an Fahrzeugen müssen an allen 
Wettbewerbsfahrzeugen die vorgeschriebenen Werbeaufschriften, Logos und Startnummern in Training, Qualifikation 
und Rennen des PORSCHE ALPENPOKAL angebracht sein. Sie sind nach Größe, Art, Anzahl und Anbringungsort 
durch den Beklebungsplan 2013 festgelegt und bekannt gegeben. 
Der Beklebungsplan 2013 ist Teil des Reglements. Bei Zuwiderhandlung kann der Teilnehmer von der Wertung 
ausgeschlossen werden. Alle Flächen, die laut Beklebungsplan nicht belegt sind, sind für eigene Werbeaufschriften 
freigestellt, wobei deren Abstand zu den Startnummern und der Pflichtbeklebung mindestens 30 mm betragen muss. 
Es ist grundsätzlich untersagt, am Fahrzeug Werbung für Konkurrenzfabrikate der Porsche AG sowie der PORSCHE 



ALPENPOKAL Seriensponsoren anzubringen. Grenzfälle bzw. Ausnahmen können im Einzelfall vom AP-Vorstand 
bewertet und genehmigt werden. Der Serienausschreiber und die Sponsoren des PORSCHE ALPENPOKALs 
erhalten die Rechte zur werblichen Nutzung der Sporterfolge, ohne hierfür gesondert Honorare zu zahlen. 
 

11. Technische Abnahme /  

 technische Kontrollen 

Bei der technischen Abnahme müssen die Fahrer oder von ihnen beauftragte Personen mit dem Wettbewerbfahrzeug 
vorstellig werden. Das Fahrzeug muss so vorgeführt werden, wie es in der Serie zum Einsatz kommt, und muss den 
geltenden technischen Bestimmungen entsprechen. Als Referenzwaage gilt die transportable Waage des PORSCHE 
ALPENPOKAL. 
Für die technische Abnahme ist eine Verplombungsmöglichkeit von Motor und Getriebe empfohlen.  
Der Fahrer oder die Fahrer müssen persönlich mit ihrer Sicherheitsausrüstung bei der technischen Abnahme 
vorstellig werden. Zur technischen Abnahme muss die komplette Pflichtbeklebung am Fahrzeug angebracht sein. 
Fahrzeuge, die während der Veranstaltung einen Unfall erlitten haben, sind vor Wiederteilnahme an der Veranstaltung 
unaufgefordert der Technischen Abnahme vorzuführen. Grundsätzlich kann von der PORSCHE ALPENPOKAL 
Organisation in Abstimmung mit den Kommissaren jedes Fahrzeug zu einer weiteren technischen Untersuchung, 
auch außerhalb des Veranstaltungsortes, bestimmt werden. Bewerber und Fahrer haben die Anweisungen der 
Technischen Kommissare zur Überprüfung und Nachkontrolle der Fahrzeuge jederzeit zu befolgen. Die Technischen 
Kommissare sind zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung berechtigt, die Wettbewerbsfahrzeuge in allen Punkten zu 
kontrollieren. 
 
Folgende Dokumente sind vorzulegen und abzugeben: Abgestempeltes Technisches Datenblatt, Wagenpass oder 
KFZ-Schein, OSK Wagenkarte. Nach Beendigung der Veranstaltung bzw. der Aufhebung des Parc Fermés liegt der 
Wagenpass / OSK Wagenkarte oder der KFZ Schein bei dem Technischen Kommissär zur Abholung bereit. In Fällen 
von eingereichten Protesten und / oder bei einer, von dem  Sportkommissar oder vom Rennleiter des PORSCHE 
ALPENPOKAL festgesetzten Sonderuntersuchung, bleibt der Wagenpass/OSK Wagenkarte oder der KFZ Schein 
solange im Gewahrsam bis der jeweilige Fall abgeschlossen ist. Die sich daraus ergebenden Mehrkosten bei 
Erteilung einer Sportstrafe gehen vollumfänglich zu Lasten des Bewerbers. 
 

12. Zeitplan 

Der Ablauf der PORSCHE ALPENPOKAL Serien erfolgt gemäß Zeitplan. Der Veranstalter / ALPENPOKAL behält 
sich das Recht vor, den Zeitplan zu ändern und Einzelwettbewerbe zu verlegen oder abzusagen. 
 

13. Fahrerbesprechung 

Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung ist Pflicht. Für verspätetes Erscheinen oder Fernbleiben wird ein Bußgeld in 
Höhe von 50,00 Euro erhoben, bzw. nach Ermessen des Sportkommissärs, zahlbar an die OSK. 
 

14. Zeitfenster der PORSCHE ALPENPOKAL   Wettbewerbe 

Die PORSCHE ALPENPOKAL Serien sind als Leistungsprüfungen ausgeschrieben. 
 
SUPERSPORT, SUPERSPORT ECE: 
25 Minuten Freies Training; 2 Qualifikationstrainings je 25 Minuten; 2 Rennen je 30 Minuten  
 
GT SPORT CHALLENGE: 
25 Minuten Freies Training; 2 Qualifikationstrainings je 25 Minuten; 2 Rennen je 30 Minuten  
 
SUPER GT RACE: 
25 Minuten Freies Training im Rahmen der freien Trainings GT-Challenge bzw. SuperSport ;  
25 Minuten Qualifikationstraining; 1 Rennen von 60 Min. 
 
 



15. Qualifikation  

Jeder Fahrer muss in jedem Qualifikationstraining mindestens eine gezeitete Runde zurücklegen, um sich für das 
jeweilige Rennen zu qualifizieren. Der Sportkommissar ist berechtigt, auch Fahrer zuzulassen, die sich nicht 
qualifiziert haben. Diese Fahrer starten von den letzten Positionen des Starterfeldes. 
 

16. Startaufstellung / Fliegender Start 

Die Startaufstellung zu den Rennen erfolgt anhand der gemessenen Trainingszeiten, die in den einzelnen 
Qualifikationstrainings ermittelt werden. Alle Wettbewerbe werden mit sog. „Fliegendem Start“ durchgeführt. 
 

17. Wertungsläufe 

Jedes Rennen wird einzeln gewertet. Um gewertet zu werden, muss ein Teilnehmer mindestens 75% der Fahrzeit des 
Klassen-Ersten zurückgelegt haben. Die Zeitmessung obliegt dem Veranstalter / ALPENPOKAL. 
 

18. 1. und 2. Lauf Rennen SUPERSPORT, SUPERSPORT ECE, GT SPORT CHALLENGE 

Start 
Der Start erfolgt als „Fliegender Start (Indianapolis-Start)“ nach den Vorschriften des OSK-Rundstreckenreglements 
Art. 7 in Verbindung insbesondere mit Art 24 „Zeitstrafen“.  
 
Ergänzende Erläuterungen in Auszügen hierzu: 
Das Pace-Car führt das Feld am Ende der Einführungsrunde mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von ca. 80 
km/h Richtung Startlinie. Die Fahrzeuge fahren versetzt nebeneinander, entsprechend der Startaufstellung, die 
Fahrzeugabstände von ca. 3 Wagenlängen sind einzuhalten. Am Ende der Formationsrunde schert das Pace-Car vor 
der Startlinie aus; ab diesem Moment muss das Fahrzeug, das die Poleposition innehat, die Geschwindigkeit 
beibehalten und die anderen Fahrzeuge müssen ihre Startpositionen und Geschwindigkeit beibehalten. 
Sobald der Rennleiter den Start per Ampel oder Flagge freigibt (Videoüberwachung) beginnt die Wertung, erst ab 
diesem Zeitpunkt darf beschleunigt und überholt werden! 
Fahrer, die durch ihre Fahrweise einen Startabbruch verursachen, werden verwarnt und starten beim Restart am 
Ende des Feldes, bei mehreren Verursachern ergibt sich die weitere Reihenfolge entsprechend den Trainingszeiten 
aus dem Qualifikationstraining. Der durch den Abbruch verursachte Zeitverlust kann ggf. durch Verkürzung eines 
Rennens ausgeglichen werden. 
Einzelne Fahrer, die gegen das Startprozedere verstoßen, werden alternativ, ohne dass ein Startabbruch erfolgt, 
durch Sachrichterentscheidung mit einer für ihr Vergehen angemessenen Zeitstrafe belegt, diese Zeitstrafe wird zur 
Gesamtfahrtzeit am Ende der Wertung addiert! 
 
Der Rennleiter ist aus Sicherheitsgründen berechtigt, ein Überholverbot bis nach der ersten Kurve in Kraft zu setzen. 
 
Sieger ist der Fahrer, der die vorher festgelegte Distanz (Rundenanzahl) als Schnellster zurückgelegt hat. Jedes 
Rennen wird vom Rennleiter mit der Zielflagge abgewinkt. 
 

19. Parc fermé 

Die Parc fermé Bestimmungen gelten für sämtliche Wertungsläufe. Die Fahrzeuge der abgewinkten Teilnehmer sind 
gemäß den Anweisungen des Rennleiters, des zuständigen Offiziellen, im sog. parc fermé abzustellen. Fahrzeuge, 
die am Qualifikationstraining und / oder an den Rennen teilgenommen haben, jedoch nicht die Ziellinie überfahren 
haben und/oder nicht mit eigenem Antrieb den parc fermé aufsuchen können, unterliegen gleichfalls den parc fermé 
Bestimmungen. 
 

20. Boxengasse 

Die Boxengasse darf nur in der vorgeschriebenen Richtung befahren werden. Die max. gefahrene Geschwindigkeit in 
der Boxengasse darf 30 km/h nicht überschreiten. Bei erstmaligem Verstoß erfolgt die Erhebung eines Bußgeldes in 



Höhe von 100,00 €, zahlbar an die OSK. Ein zweiter Verstoß führt zum Wertungsausschluss und einer Geldbuße von 
500,00 €. Die Geschwindigkeit wird durch einen Sachrichter festgestellt. 
Personen unter 14 Jahren sowie Hunde und sonstige Tiere haben keinen Zutritt zu der Boxengasse. 
 

21. Veranstaltungswertung der Serien  

SUPERSPORT, SUPERSPORT ECE, GT SPORT CHALLENGE 

In jeder Serie werden die Ergebnisse des 1. und 2. Rennens als Einzellauf gewertet und geehrt.  
Die Punktevergabe erfolgt nach Klassenergebnis anhand der PORSCHE ALPENPOKAL Wertungstabelle 2013.  
Die 3 Erstplatzierten jeder Klasse erhalten einen Pokal. 
Der Tagessieger pro Rennlauf jeder Serie, d.h. der Sieger der Klasse mit den meisten Teilnehmern, somit mit den 
meisten Wertungspunkten je Serie, erhält einen Siegerkranz. 
 

22. Veranstaltungswertung der Serie 

  SUPER GT RACE 

Die SUPER GT RACE Serie umfasst eine SUPERSPORT Wertung, eine SUPERSPORT ECE Wertung und eine GT 
SPORT CHALLENGE Wertung. 
Die Punktevergabe erfolgt pro Fahrzeug nach Klassenergebnis anhand der PORSCHE ALPENPOKAL 
Wertungstabelle 2013. Die Mitnahme von Punkten in eine andere Wertung (z.B. von SUPERSPORT ECE Wertung in 
SUPERSPORT Wertung) ist nicht zulässig. Die 3 Erstplatzierten jeder Klasse erhalten einen Pokal. 
Der Tagessieger jeder Serie, d.h. der Sieger der Klasse mit den meisten Teilnehmern, somit mit den meisten 
Wertungspunkten je Serie, erhält einen Siegerkranz. 
 
Das Alpenpokal Super GT Race wird als Leistungsprüfung, bestehend aus einem Wertungslauf, durchgeführt, Die 
Leistungsprüfung hat eine Dauer von ca. 60 Minuten. Es sind ein oder zwei Fahrer erlaubt. Um gewertet zu werden, 
muss der Teilnehmer oder das Team mindestens 75% der Fahrzeit des Klassen-Ersten zurückgelegt haben. Den 
Wertungsläufen geht ein 30 minütiges Zeittraining voraus. Die Zeitmessung obliegt dem Veranstalter. 

 
 Startaufstellung  

Die Startaufstellung zur Fahr Prüfung erfolgt anhand der gemessenen Trainingszeit, die im sogenannten Zeittraining 
ermittelt wird. Die Teilnehmer vom Super Sport und der GT Challenge starten in einem Feld. (Gewertet wird jede Serie 
extra.) 
 
Start 
Der Start erfolgt als „Fliegender Start (Indianapolis-Start)“ nach den Vorschriften des OSK-Rundstreckenreglements 
Art. 7 in Verbindung insbesondere mit Art 24 „Zeitstrafen“.  
 
Ergänzende Erläuterungen in Auszügen hierzu: 
Das Pace-Car führt das Feld am Ende der Einführungsrunde mit einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von ca. 80 
km/h Richtung Startlinie. Die Fahrzeuge fahren versetzt nebeneinander, entsprechend der Startaufstellung, die 
Fahrzeugabstände von ca. 3 Wagenlängen sind einzuhalten. Am Ende der Formationsrunde schert das Pace-Car vor 
der Startlinie aus; ab diesem Moment muss das Fahrzeug, das die Poleposition innehat, die Geschwindigkeit 
beibehalten und die anderen Fahrzeuge müssen ihre Startpositionen und Geschwindigkeit beibehalten. 
Sobald der Rennleiter den Start per Ampel oder Flagge freigibt (Videoüberwachung) beginnt die Wertung, erst ab 
diesem Zeitpunkt darf beschleunigt und überholt werden! 
Fahrer, die durch ihre Fahrweise einen Startabbruch verursachen, werden verwarnt und starten beim Restart am 
Ende des Feldes, bei mehreren Verursachern ergibt sich die weitere Reihenfolge entsprechend den Trainingszeiten 
aus dem Qualifikationstraining. Der durch den Abbruch verursachte Zeitverlust kann ggf. durch Verkürzung eines 
Rennens ausgeglichen werden. 
Einzelne Fahrer, die gegen das Startprozedere verstoßen, werden alternativ, ohne dass ein Startabbruch erfolgt, 
durch Sachrichterentscheidung mit einer für ihr Vergehen angemessenen Zeitstrafe belegt, diese Zeitstrafe wird zur 
Gesamtfahrtzeit am Ende der Wertung addiert! 
Der Rennleiter ist aus Sicherheitsgründen berechtigt, ein Überholverbot bis nach der ersten Kurve in Kraft zu setzen. 
 
Boxenstop 
Es muß mindestens 1 Pflichtboxenstopp durchgeführt werden. Dieser findet zwischen der 25. und 35. Minute statt. 



Die Mindestaufenthaltszeit beträgt 2 Minuten, gemessen zwischen Boxen Ein und Ausfahrts-Markierung. Die 
Mindestfahrzeit pro Fahrer beträgt 25 Minuten. Maximal 2 Personen dürfen bei einem Boxenstopp am Fahrzeug 
arbeiten. Es besteht absolutes Tank- und Reifenwechsel- Verbot. Ausnahme: Tritt ein Reifenschaden während des 
Rennlaufes ein, dann darf dieser Reifen ausgewechselt werden. Der beschädigte Reifen ist nach Rennende dem 
technischen Kommissär unaufgefordert zu übergeben.  
Der Wechsel von Regenreifen auf Trockenslicks (und umgekehrt) ist jederzeit erlaubt. 
Bei Standzeitabkürzungen wird pro angefangene Minute eine Runde abgezogen. Für zu frühes oder zu spätes 
Einfahren in die Box außerhalb des Boxenstoppfensters wird 1 Runde abgezogen. Bei Auslassen des 
Pflichtboxenstopps wird die vorgeschriebene Standzeit verdoppelt und pro Minute eine Runde abgezogen. Beispiel: Bei 
einer vorgeschriebenen Standzeit von zwei Minuten würden demnach vier Runden abgezogen.  
 
Der Rennleiter beendet die Prüfung nach Ablauf von 60 Minuten mit der karierten Flagge (Zielflagge) bei 
Zieldurchfahrt des Gesamtführenden. 
Sieger ist der Fahrer oder das Team, die bei Beendigung der Prüfung die größte Distanz zurückgelegt haben. 

 

23. Gesamtjahreswertung der Serien  

SUPERSPORT, SUPERSPORT ECE, GT SPORT CHALLENGE 

Die Gesamtjahreswertung gilt nur für eingeschriebene Fahrer. 
 
Die Punktevergabe erfolgt pro Rennen nach Klassenergebnis anhand der PORSCHE ALPENPOKAL  
Wertungstabelle 2013.  
SuperSport-Serie, SuperSport-ECE-Serie, GT-Challenge-Serie haben getrennte Jahreswertungen. 
Wechsel zur anderen Serie oder Klasse während des Jahres ist möglich, ohne Punkte-Mitnahme. 
Bei weniger als 3 Startern wird eine Klasse in die nächste aufgestuft. Dies gilt nicht für die Klasse XL, in diese wird 
keine niedrigere Klasse mit weniger als 3 Startern aufgestuft, die Klasse XL bleibt eigenständig. 
Für die Jahreswertung werden maximal 10 beste Ergebnisse gewertet, der Rest sind Streichresultate. 
Der Ausschluss aus einer Wertung aufgrund eines Reglementverstoßes kann nicht als Streichresultat herangezogen 
werden.  
Ein rechtskräftig mit Ausschluss oder Enthebung geahndeter Verstoß eines Fahrers/Bewerbers in einem 
meisterschaftsähnlichen Bewerb der OSK wird in der Wertung des betroffenen Bewerbers folgendermaßen 
berücksichtigt: 
-      Beim ersten Verstoß in der laufenden Saison werden keine Punkte vergeben 
-      Beim zweiten Verstoß in dieser Saison erfolgt die Streichung aus der betreffenden Wertung des 
meisterschaftsähnlichen Bewerbes der OSK.  
Eine dementsprechende Entscheidung ist dem betroffenen Fahrer/Bewerber zugleich mit der Entscheidung 
hinsichtlich des Ausschlusses/der Enthebung nachweislich schriftlich zur Kenntnis zu bringen und eine 
dementsprechende Rechtsmittelbelehrung ist durchzuführen. Das Recht des solcherart 
ausgeschlossenen/enthobenen Fahrers/Bewerbers auf Anrufung des nationalen Berufungsgerichtes bleibt davon 
unberührt. 
 
Bei der Jahresabschlussfeier 2013 erhalten die 3 Erstplatzierten einer jeden Serie sowie die Platzierten jeder Klasse 
Pokale.  
Der Gesamt-Sieger jeder Serie erhält einen Siegerkranz. 
Der Gesamt-Sieger jeder Serie erhält einen Reifengutschein des PORSCHE ALPENPOKAL Reifensponsors. 
 
Zusätzlich wird im Rahmen der SuperSport Serie die "Porsche Alpenpokal Transaxle Trophy" ausgelobt, Für den 
Gesamtsieger der Transaxle-Klassen 2a und 2b wird diese Trophäe im Rahmen der Jahresfeier zusammen mit einem 
Siegerkranz übergeben. 
 
Zusätzlich wird im Rahmen der GT-Challenge der "Porsche Alpenpokal 996 GT3 Cup" ausgelobt. Für den 
Gesamtsieger der 996 GT3 Cup Klassen 1 und 2 wird diese Trophäe im Rahmen der Jahresfeier zusammen mit 
einem Siegerkranz übergeben. 
 
 
 

24. Gesamtjahreswertung der Serie  

 SUPER GT RACE 



Die Gesamtjahreswertung gilt nur für eingeschriebene Fahrer. 
 
Die Punktevergabe erfolgt pro Rennen nach Klassenergebnis anhand der PORSCHE ALPENPOKAL  
Wertungstabelle 2013  
SuperSport-Serie, SuperSport-ECE-Serie, GT-Sport-Challenge im Rahmen des SUPER GT RACE 
haben getrennte Jahreswertungen. 
Wechsel zur anderen Serie oder Klasse während des Jahres ist möglich, ohne Punkte-Mitnahme. 
Bei weniger als 3 Startern wird eine Klasse in die nächste aufgestuft. Dies gilt nicht für die Klasse XL, in diese wird 
keine niedrigere Klasse mit weniger als 3 Startern aufgestuft, die Klasse XL bleibt eigenständig. 
 
Einzelstarter erhalten 100% der Punkte für die jeweilige Platzierung. 
Bei 2 Fahrern pro Fahrzeug wird die Punktausbeute reduziert, pro Fahrer werden 80 % der erzielten Punkte 
vergeben. 
Die Gesamtjahreswertung pro Fahrer berücksichtigt bei Einzelfahrern max. die 4 besten Resultate aus 6 Rennen; bei 
2 Fahrern pro Fahrzeug werden pro Fahrer max. die 5 besten reduzierten (80 %) Resultate aus 6 Rennen 
berücksichtigt.  
(Erläuterung: Somit bleibt Chancengleichheit für die Gesamtjahreswertung gewahrt, der Einzelfahrer erhält für seine 
größere sportliche Leistung mehr Punkte und hat 2 Streichresultate, die Teamfahrer haben nur 1 Streichresultat und 
reduzierte Punkte. (Beispiel Einzelfahrer: Max. 4 Siege bei 10 Startern: 4 x 10 Punkte = 40 Punkte;  
Beispiel Team je Fahrer: Max. 5 Siege bei 10 Startern: 5 x 10 Punkte x 80% = 40 Punkte) Somit haben auch Teams 
die Chance auf den Gesamtsieg in der Jahreswertung.) 
Die übrigen Ergebnisse werden gestrichen (sog. Streichresultate). Der Ausschluss aus einer Wertung aufgrund eines 
Reglementverstoßes kann nicht als Streichresultat herangezogen werden.  
 
Bei der Jahresabschlussfeier 2013 erhalten die 3 Erstplatzierten der SUPERSPORT, SUPERSPORT ECE und GT 
CHALLENGE Wertung Pokale.  
Der Gesamt-Sieger jeder Serie erhält einen Siegerkranz. 
Der Gesamt-Sieger jeder Serie erhält einen Reifengutschein des PORSCHE ALPENPOKAL Reifensponsors. 
 

25.  Klassenwechsel / Serienwechsel /  

 Siegerehrung 

Bei Klassen mit weniger als 3 Teilnehmern erfolgt die Punktevergabe in der nächst höheren Klasse. Für die 
Jahreswertung können diese Punkte in die ursprüngliche Klasse mitgenommen werden. Die durch den 
Klassenwechsel hoch gestuften Fahrzeuge dürfen das Gesamtleistungsgewicht der nächst höheren Klasse 
annehmen.  
Die Klassen 1a und 1b sowie 2a und 2b in der SuperSport Serie werden weder in die nächsthöhere Klasse aufgestuft, 
noch gewertet, diese Klassen bleiben eigenständig!  
Dies gilt auch für die Klasse XL, in diese wird keine niedrigere Klasse mit weniger als 3 Startern aufgestuft, die Klasse 
XL bleibt eigenständig. 
Die ggf. erforderlichen Klassenzusammenlegungen erfolgen auf der Grundlage der Ergebnisse bzw. der Teilnehmer 
des Zeittrainings!  
 
Bei sonstigem Klassenwechsel und / oder Serienwechsel während der Saison ist die Mitnahme von Punkten in eine 
andere Klasse / Serie nicht möglich. 
 
Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung und deren Teilnahme ist Pflicht.  
Bei unentschuldigtem Fernbleiben von der Siegerehrung besteht kein Anspruch auf Pokale und Ehrenpreise. 
 

26. OSK Ehrung 

Bei der Jahressiegerehrung der österreichischen Staatsmeister ehrt die OSK die Gesamtjahressieger der PORSCHE 
ALPENPOKAL Serien SUPERSPORT, SUPERSPORT ECE, GT CHALLENGE und SUPER GT RACE. 
 

27. Fahrdisziplin 



Gefährliche Überhol- und Bremsmanöver, rücksichtloses Fahren, Blockieraktionen, Rempeleien, Kollisionen etc. sind 
zu unterlassen, werden grundsätzlich der Rennleitung gemeldet und können mit dem Ausschluss aus der Wertung 
geahndet werden. 
Kollisionen zwischen zwei Fahrzeugen führen für beide Fahrer grundsätzlich zu einem Ausschluss aus der Wertung, 
unabhängig von der Schuldfrage.  
Ausnahmen: 
a) Einer der betroffenen Fahrer gibt schriftlich sein Schuldeingeständnis ab.  
b) Die Rennleitung und die Sportkommissare können u.a. per Video-Beweis einen der Fahrer zweifelsfrei als 
Unfallverursacher ausmachen.  
In diesen Fällen wird nur der Unfallverursacher aus der Wertung genommen. 
 

28. Verstöße gegen das Motorsportreglement 

Fahrer, die ihr Fahrzeug wissentlich in einem Zustand vorführen, bzw. in Qualifikationstraining / Rennen einsetzen, 
das nicht den im Nennformular und / oder auf dem technischen Datenblatt gemachten Angaben entspricht, oder aber 
eine technische Untersuchung verweigern, können – unbeschadet eines Ausschlusses von der Wertung – von den 
Sportkommissaren, oder vom OSK Sportgericht bestraft werden.  
Jegliche Verstöße gegen das technische Reglement, aus welchem sich der betreffende Fahrer oder Teilnehmer einen 
Wettbewerbsvorteil verschafft oder verschaffen könnte, sind mindestens mit dem Ausschluss aus der Tageswertung 
zu bestrafen, werden veröffentlicht, und können mit weiteren Sportstrafen geahndet werden, z.B.: 
-Aberkennung sämtlicher Tages- und Jahreswertungspunkte 
-Bußgeld in Höhe mindestens 1000,00 €,  zu zahlen an die OSK. 
-Ausschluss aus den PORSCHE ALPENPOKAL Veranstaltungen auf eine zeitliche Dauer 
-Meldung an das Sportgericht der OSK und an die jeweilige Sportbehörde die die Fahrerlizenz ausgestellt hat. 
Jegliche Verstöße gegen die Anordnungen der OSK, insbesondere das Verlassen des parc fermé vor dessen 
offizieller Aufhebung, Verweigerung und/ oder Nichterscheinen zu einer durch die OSK angeordneten 
Sonderuntersuchung, sind mindestens mit dem Ausschluss aus der Tageswertung zu bestrafen, werden veröffentlicht, 
und können mit weiteren Sportstrafen geahndet werden, z.B.: 
-Aberkennung sämtlicher Tages- und Jahreswertungspunkte 
-Bußgeld für den Bewerber mindestens in Höhe von 1000,00 € und Bußgeld für den Teilnehmer in Höhe von  
1000,00 € jeweils zu zahlen an die OSK. 
-Ausschluss aus den PORSCHE ALPENPOKAL Veranstaltungen auf eine zeitliche Dauer 
Andere oder darüber hinaus gehende Strafen nach OSK/FIA bleiben vorbehalten. Bei Verwendung eines 
reglementwidrigen Fahrzeugs sind die Sportkommissäre von sich aus berechtigt, einen Ausschluss auszusprechen, 
ohne dass es eines formellen Protestes bedarf. 
 
Strafenkatalog (Mindeststrafen): 
Missachtung v. Flaggenzeichen 1. Mal gelb, rot, Zielflagge 1 Rd. Abzug v. Bewerb und 100,00 € 
Missachtung v. Flaggenzeichen 2. Mal gelb, rot, Zielflagge 3 Rd. Abzug v. Bewerb und 500,00 € 
Verspätet oder nicht Erscheinen zur Fahrerbesprechung 50,00 € 
Geschwindigkeitsüberschreitung Boxengasse, Paddock 1.Mal 100,00 € 
Geschwindigkeitsüberschreitung Boxengasse, Paddock 2.Mal Wertungsausschluss und 500,00 € 
Sofort zahlbar an die OSK. 
Nächtliche Ruhestörung 500,00 €  
zahlbar an den ALPENPOKAL. 
 

29. Proteste 

Es gelten das Protestrecht und die Protestfristen der OSK laut NSG. 
Nach Abschluss des Protestverfahrens hat der jeweils Unterlegene sämtliche Kosten, nach Entscheid SK/NBG, 
insbesondere die Demontage- und Montagekosten zu tragen.  
 

30. Rechte des Veranstalters und des 

 PORSCHE ALPENPOKAL 



Den Veranstaltern des PORSCHE ALPENPOKAL bleibt es vorbehalten alle, durch höhere Gewalt, aus Gründen der 
Sicherheit, durch behördliche Auflagen, zur Erhaltung der Chancengleichheit, zur Erhaltung der Attraktivität der 
Serien, erforderlich werdende Änderungen insbesondere der Ausschreibung, dem Zeitplan, den 
Durchführungsbestimmungen, dem Motorsportregelement vorzunehmen, und auch Veranstaltungen abzusagen. 
Schadenersatzansprüche aufgrund derartiger Maßnahmen sind ausgeschlossen. 
 

31. Streitigkeiten 

Soweit Ansprüche gegen den Veranstalter oder den Rennsportverein PORSCHE ALPENPOKAL geltend gemacht 
werden, ist Gerichtsstand Innsbruck vereinbart und durch jeden Teilnehmer im Sinne Punkt 31. „Allgemeine 
Vertragserklärung der Teilnehmer“ mit Abgabe der Nennung schriftlich anzuerkennen. Das Rechtsverhältnis zwischen 
den Veranstaltern einerseits und den Teilnehmern andererseits unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. 
 

32. Allgemeine Vertragserklärungen der  

 Teilnehmer 

Die nachstehenden allgemeinen Vertragserklärungen sowie der darin enthaltene Haftungsausschluss sind von allen 
Bewerbern, Fahrern, Beifahrern, Kraftfahrzeugeigentümern und –haltern (all diese im folgenden „Teilnehmer“ 
genannt) spätestens gleichzeitig mit der Abgabe der Anmeldung (Nennung) durch schriftliche Erklärung 
anzuerkennen. Der jeweilige Veranstalter haftet dem Rennsportverein PORSCHE ALPENPOKAL und deren übrigen 
Mitgliedern für die Einholung dieser Erklärung.  
Die Bestimmungen dieses Punktes 31. stehen jedoch unabhängig von einer derartigen schriftlichen Erklärung als 
Bestandteil dieses Reglements in Geltung und sind für sämtliche Teilnehmer, insbesondere Bewerber und Fahrer, 
jedenfalls verbindlich.  
 
Die Teilnehmer haben zu versichern, dass die in der Nennung gemachten Angaben richtig und vollständig sind: 
der Fahrer uneingeschränkt den Anforderungen der Wettbewerbe entspricht 
das Fahrzeug in allen Punkten den technischen Bestimmungen entspricht 
das Fahrzeug in allen Teilen, zu jeder Zeit der Veranstaltung durch die technischen Kommissäre untersucht werden 

kann 
das Fahrzeug nur in technisch und optisch einwandfreiem Zustand einzusetzen 
die Beklebung des Fahrzeugs mit den Sponsorenaufklebern dem gültigen Beklebungsplan entspricht. 
 
Die Teilnehmer haben weiter zu erklären, dass sie von dem Internationalen Sportgesetz (ISG) der FIA (Fedération 
Internationale de l´Automobile), den Bestimmungen der OSK, dem Motorsportreglement des Rennsportvereins 
PORSCHE ALPENPOKAL und den besonderen Serien-Bestimmungen Kenntnis genommen haben und sie diese als 
für sich verbindlich anerkennen und sie befolgen werden. 
 
Bewerber und Fahrer (auch mehrere für ein Fahrzeug genannte Fahrer) bevollmächtigen sich mit Abgabe der 
Nennung gegenseitig zur Vertretung im Protest- und Berufungsverfahren. Bewerber und Fahrer müssen Tatsachen in 
der Person oder dem Verhalten eines Teammitgliedes (Bewerber, Fahrer, Mechaniker, Helfer usw.), die das 
Rechtsverhältnis mit dem Veranstalter berühren oder einen Schadensersatzanspruch begründen, gegen sich gelten 
lassen. 
Die Teilnehmer erklären sich mit Abgabe ihrer Nennung damit einverstanden, dass Sie in Medien aller Art in Form von 
Bildaufnahmen, Filmaufnahmen, Startlisten, Ergebnislisten und dergleichen aufgeführt und veröffentlicht werden. 
 

33. Verantwortlichkeit 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachten Schäden, 
soweit nach diesem Reglement oder der Ausschreibung kein Haftungsausschluss vereinbart ist. 
 

34. Haftungsverzicht 

Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Nennung auf Ansprüche aller Art und aus jeglichem Rechtsgrund für alle 



im Zusammenhang mit der betreffenden Veranstaltung erlittenen direkten oder indirekten Sach- und 
Personenschäden, wie insbesondere aufgrund von Unfällen, und zwar gegenüber der FIA, der OSK, deren jeweiligen 
Mitgliedsorganisationen, deren Präsidenten und Vorsitzenden, Organen, Geschäftsführern, Generalsekretären, 
Mitgliedern und Mitarbeitern, den bei der Veranstaltung eingesetzten Funktionären, dem Veranstalter und der 
Veranstaltergemeinschaft, dem jeweiligen Promotor, den von diesen eingesetzten Beauftragten, Funktionären und 
Helfern, den Sportwarten und den Eigentümern und Betreibern der jeweiligen Rennstrecken, den anderen 
Teilnehmern und deren Helfern, Renndiensten und allen anderen Personen, die mit der Organisation der 
Veranstaltung in Verbindung stehen, sowie den Erfüllungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, mit 
Ausnahme von Personen, die den betreffenden Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Dieser 
Haftungsverzicht wird mit Abgabe der Nennung allen vorstehenden Beteiligten gegenüber wirksam. 
 
Fahrer und Bewerber haben zu erklären, Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges zu sein. Falls Bewerber oder 
Fahrer nicht Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben diese für die Abgabe des vorstehenden 
Haftungsverzichtes durch die jeweiligen Kraftfahrzeugeigentümer und Fahrzeughalter in schriftlicher Form spätestens 
gleichzeitig mit der Abgabe der Nennung Sorge zu tragen. Die Bewerber und Fahrer haben alle vorstehend 
genannten, vom Haftungsausschluss umfassten Personen vollständig schad- und klaglos zu halten, falls diese von 
Kraftfahrzeugeigentümern oder –haltern des durch die betreffenden Bewerber oder Fahrer eingesetzten Fahrzeuges 
in Anspruch genommen werden. 
 

35. Flaggen im Motorsport 

Flaggen, die vom Rennleiter (bzw. dessen Stellvertreter) eingesetzt werden:  

 
Rot-weiß-rote Flagge bzw. andere Nationalflagge): 

Startflagge; das Startzeichen wird durch Senken der Flagge gegeben; bei stehendem Start sollte die Flagge nicht 
über den Kopf gehoben werden, bevor nicht alle Teilnehmer an der Startlinie stehen und dann nicht für länger als 10 
Sekunden. 
 
Rote Flagge (geschwenkt): 

Bei Abbruch des Trainings oder Rennens wird diese Flagge an der Start/Ziellinie geschwenkt. Gleichzeitig setzen alle 
Flaggenposten entlang der Strecke diese Flagge ein. Alle Fahrer müssen sofort ihre Geschwindigkeit reduzieren und 
zur Boxenstraße (oder dem in der Ausschreibung definierten Platz) fahren. Überholverbot, zum sofortigen Anhalten 
bereit sein. 
Der Rennleiter kann die Rote Flagge auch bei der Abschlussrunde – zum Schließen der Strecke – zeigen. 
 
Schwarz - weiß - karierte Flagge (geschwenkt): 

Zielflagge, diese Flagge wird an der Ziellinie geschwenkt und zeigt das Ende des Trainings/Rennens an. 
 
Schwarze Flagge (stillgehalten): 

Diese Flagge (bei Start/Ziel in Verbindung mit einer Tafel mit der Startnummer des betroffenen Fahrers) zeigt dem 
Fahrer an, dass er sich beim nächsten Passieren der Boxeneinfahrt, bei seiner Box oder einem in der Ausschreibung 
definierten Platz, einfinden muss. Er darf das Rennen nicht mehr aufnehmen. Auch wenn ein Fahrer, gleich aus 
welchen Gründen, diesem Signal nicht folge leistet, wird diese Flagge nicht länger als vier Runden lang angezeigt. 
Die Entscheidung, diese Flagge einzusetzen, liegt ausschließlich bei den Sportkommissären; das betroffene Team 
muss von dieser Entscheidung sofort informiert werden. 
 
Schwarze Flagge mit einem Orangen Kreis von 40 cm Durchmesser (stillgehalten): 

Technischer Defekt; diese Flagge zeigt (in Verbindung mit einer Tafel mit der Startnummer) dem betroffenen Fahrer 
an, dass sein Fahrzeug mechanische Probleme hat, durch die er bzw. andere gefährdet werden könnten; er muss 
sich in der nächsten Runde in seiner Box einfinden. Falls der Defekt zur Zufriedenheit des Technischen 
Chefkommissars behoben werden kann, darf der Teilnehmer das Rennen fortsetzen. 
 
Schwarz-weiße Flagge, diagonal geteilt (stillgehalten): 

Verwarnflagge; diese Flagge wird (in Verbindung mit einer Tafel mit der Startnummer) dem betroffenen Fahrer nur 
einmal gezeigt; sie informiert den Fahrer, dass er wegen unsportlichen Verhaltens verwarnt wurde. 



Die Entscheidung diese Flagge zu zeigen trifft der Rennleiter, falls in der Ausschreibung vorgesehen, können aber 
auch die Sportkommissare entscheiden. Das Team des betroffenen Fahrers muss von der Entscheidung unmittelbar 
informiert werden. Diese Flaggenzeichen können, falls der Rennleiter dies für notwendig erachtet, auch entlang der 
Strecke gezeigt werden. 
 
Flaggen, die vom Flaggenposten eingesetzt werden: 

 
Rote Flagge (geschwenkt): Siehe Rennleiter 
 
Gelbe Flagge, Gefahrenflagge: 

einfach geschwenkt: Geschwindigkeit reduzieren, Überholverbot, bereit sein zum Ausweichen – Gefahr neben oder 
auf Teilen der Strecke! 

doppelt geschwenkt: zusätzlich zum anhalten bereit sein – Gefahr, Strecke teilweise oder ganz blockiert! 
 
Diese Flaggen sollten vom Streckenposten unmittelbar vor dem Gefahrenbereich eingesetzt werden, in bestimmten 
Fällen kann der Rennleiter aber anordnen, dass mehrere Posten vor dem Gefahrenbereich diese Flagge zeigen. 
Zwischen der ersten Gelben Flagge und der Grünen Flagge, die hinter dem Vorfall gezeigt wird, besteht 
Überholverbot. 
 
Gelbe Flagge mit roten Streifen (stillgehalten): 

Flüssigkeit (Öl, Wasser) oder Verunreinigung – in dem Bereich nach dem Flaggenposten – auf der Fahrbahn; wird, 
entsprechend den Umständen, zumindest 4 Runden lang gezeigt, bis die Oberfläche wiederhergestellt ist. Das Zeigen 
der grünen Flagge danach ist nicht erforderlich. 
 
Hellblaue Flagge (geschwenkt): 

Informiert einen Fahrer, dass er von einem schnelleren Teilnehmer überholt wird (während des Trainings). Während 
des Rennens zeigt die Flagge normalerweise an, dass der Fahrer überrundet wird – er muss dem nachfolgenden 
Fahrer ehest möglich Platz machen. 
Die Flagge stillgehalten informiert einen Fahrer der die Boxen verlässt,  dass sich auf der Strecke Fahrzeuge nähern. 
 
Weiße Flagge (geschwenkt): 

Zeigt dem Fahrer an, das sich im Bereich des Flaggenpostens ein viel langsameres Fahrzeug befindet. 
 
Grüne Flagge (geschwenkt): 

Strecke frei! Wird vom Streckenposten eingesetzt, der sich unmittelbar nach einem, durch Gelbe Flaggen 
angezeigten, Gefahrenbereich befindet. 
 
Falls dies notwendig scheint, kann der Rennleiter diese Flagge als Startzeichen für die Warm-Up-Runde oder den 
Beginn einer Trainingseinheit verwenden. 
 
Weiße Tafel mit schwarzer Aufschrift „SC“: 

Mind. 60 x 80 cm groß und 40 cm hohe Buchstaben, wird bei Rundstreckenrennen bei Safety-Car-Phasen gezeigt. 
 
Die Blauen, Gelben, Grünen, Roten und Weißen Flaggen können durch Lichtsignale ersetzt bzw. unterstützt werden. 
 
Code 60  

1) Sicherheitsphase / Neutralisation von Training, Qualifikationstraining oder Rennen unter “Code 60“  
Zum Zwecke der Neutralisierung eines Trainings, Qualifikatonstrainings oder Rennens können von der Rennleitung 
pink-farbene Flaggen eingesetzt werden.  
Diese pink-farbenen Flaggen enthalten ein diagonales weißes Kreuz mit einem Kreis in der Mitte, welcher die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Strecke in der Phase der Neutralisation vorgibt. (siehe Foto)  



 
 
Die Höchstgeschwindkeit beträgt grundsätzlich 60 km/h; je nach Serie kann diese auch eine davon abweichende 
Höchstgeschwindigkeit vorgeben. Diese ist in der Veranstaltungsausschreibung anzugeben; entsprechende Flaggen 
sind für alle Streckenposten vorzuhalten.  
(2) Verfahren für den Einsatz der “Code 60” – Flagge  
Der Rennleiter kündigt allen Streckenposten das Zeigen der Flagge an und zählt nach der Ankündigung wie folgt 
rückwärts: “5-4-3-2-1-jetzt”  
Bei “jetzt” zeigen alle Streckenposten gleichzeitig die “Code 60” – Flagge stillgehalten.  
Die Aufhebung der “Code 60” – Phase erfolgt nach dem gleichen Verfahren; mit dem Einziehen der “Code 60” – 
Flagge wird gleichzeitig die grüne Flagge geschwenkt gezeigt.  
(3) Für die “Code 60” – Phase gilt:  
a) Die Flagge wird an der Start-/Ziellinie und an allen Streckenposten stillgehalten gezeigt.  
b) Während dieser Sicherheitsphase müssen alle Fahrer ihre Geschwindigkeit auf der gesamten Strecke unter 
Beachtung äußerster Vorsicht sofort auf 60 km/h reduzieren (keine Vollbremsung; aber auch kein langsames 
Ausrollen)  
c) Die Zeitnahmesysteme werden nicht gestoppt d) Überholen ist verboten  
e) In Bereichen, in welchen Sicherungsarbeiten durchgeführt werden, zeigen die Streckenposten zusätzlich gelbe 
Flaggen. Eine Aufhebung der gelben Flagge durch die grüne Flagge erfolgt nicht. 
f) Die Sicherheitsphase wird durch Zeigen der grünen Flagge an der Start-/Ziellinie und an den Streckenposten 
aufgehoben. Mit diesem Zeitpunkt ist für alle Teilnehmer an jedem Punkt der Strecke das Training, 
Qualifikationstraining oder Rennen wieder frei gegeben. Jede während der Sicherheitsphase zurückgelegte Runde 
wird gewertet.  
Sollte eine Neutralisation mit “Code 60” nicht ausreichen, um die Sicherheit auf der Strecke wieder herzustellen, wird 
das Training, Qualifikationstraining oder Rennen durch Zeigen der roten Flagge an der Start-/Ziellinie und entlang der 
Rennstrecke von der Rennleitung unter- bzw. abgebrochen. Aus Sicherheitsgründen ist es empfehlenswert, eine 
Unterbrechung bzw. einen Rennabbruch mit einer Code 60 – Phase einzuleiten. Im Weiteren gelten die Vorschriften 
des OSK-Rundstreckenreglements.  
(4) Verstoß gegen “Code 60”  
Ein Verstoß gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit während der Sicherheitsphase unter “Code 60” liegt vor, 
wenn der Fahrer die minimal zulässige Rundenzeit unter Beachtung einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h 
unterschreitet. Sofern ein Verstoß vorliegt, wird dieser mit einer Wertungsstrafe gemäß den Bestimmungen des OSK- 
Rundstreckenreglements geahndet.  
Die minimal zulässige Rundenzeit unter Berücksichtigung der Höchstgeschwindigkeit unter “Code 60” ist in der 
Veranstaltungsauschreibung anzugeben bzw. durch Bulletin zu veröffentlichen.  
(5) Weitere Einsatzmöglichkeiten der “Code 60” – Flagge:  
a) Start eines Rennens unter “Code 60”  
Bei Witterungsverhältnissen, welche einen normalen Start aus Sicherheitsgründen nicht möglich machen, kann ein 
Rennen auch unter “Code 60” gestartet werden. Der Start erfolgt durch Zeigen der “Code 60” – Flagge zusammen mit 
der grünen Flagge oder einer grünen Ampel.  
Gleichzeitig wird an allen Streckenposten die “Code 60” – Flagge gezeigt. Es gelten die obigen Bestimmungen; die 
Aufhebung erfolgt durch gleichzeitiges Einziehen der “Code 60”  
– Flagge und Zeigen der grünen Flagge an allen Streckenposten.  
b) Re-Start nach Unterbrechung eines Rennens  
Nach der Unterbrechung eines Rennes kann ein Rennen von der Red-Flag-Line oder der Startlinie aus auch unter 
“Code 60” zusammen mit der grünen Flagge oder einer grünen Ampel erneut gestartet werden. Die obigen 
Bestimmungen gelten analog.  

 
 



 
 
 
ALPENPOKAL Wertungstabelle 2013                                                  Lizenzpflichtige Serien 
 

    Starter in der Klasse  ���� 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 1 6 7,67 8,5 9 9,33 9,57 9,75 9,89 10 10,09 10,17 10,23 10,29 10,33 10,38 10,41 10,44 10,47 10,5 10,52 10,55 10,57 10,58 10,6 

2  1 4,33 6 7 7,67 8,14 8,5 8,78 9 9,18 9,33 9,46 9,57 9,67 9,75 9,82 9,89 9,95 10 10,05 10,09 10,13 10,17 10,2 

3   1 3,5 5 6 6,71 7,25 7,67 8 8,27 8,5 8,69 8,86 9 9,13 9,24 9,33 9,42 9,5 9,57 9,64 9,7 9,75 9,8 

4    1 3 4,33 5,29 6 6,56 7 7,36 7,67 7,92 8,14 8,33 8,5 8,65 8,78 8,89 9 9,1 9,18 9,26 9,33 9,4 

5     1 2,67 3,86 4,75 5,44 6 6,45 6,83 7,15 7,43 7,67 7,88 8,06 8,22 8,37 8,5 8,62 8,73 8,82 8,92 9 

6      1 2,43 3,5 4,33 5 5,55 6 6,38 6,71 7 7,25 7,47 7,67 7,84 8 8,14 8,27 8,39 8,5 8,6 

7       1 2,25 3,22 4 4,64 5,17 5,62 6 6,33 6,63 6,88 7,11 7,32 7,5 7,67 7,82 7,96 8,08 8,2 

8        1 2,11 3 3,73 4,33 4,85 5,29 5,67 6 6,29 6,56 6,79 7 7,19 7,36 7,52 7,67 7,8 

9         1 2 2,82 3,5 4,08 4,57 5 5,38 5,71 6 6,26 6,5 6,71 6,91 7,09 7,25 7,4 

10          1 1,91 2,67 3,31 3,86 4,33 4,75 5,12 5,44 5,74 6 6,24 6,46 6,65 6,83 7 

11           1 1,83 2,54 3,14 3,67 4,13 4,53 4,89 5,21 5,5 5,76 6 6,22 6,42 6,6 

12            1 1,77 2,43 3 3,5 3,94 4,33 4,68 5 5,29 5,55 5,78 6 6,2 

13             1 1,71 2,33 2,88 3,35 3,78 4,16 4,5 4,81 5,09 5,35 5,58 5,8 

14              1 1,67 2,25 2,76 3,22 3,63 4 4,33 4,64 4,91 5,17 5,4 

15               1 1,63 2,18 2,67 3,11 3,5 3,86 4,18 4,48 4,75 5 

16                1 1,59 2,11 2,58 3 3,38 3,73 4,04 4,33 4,6 

17                 1 1,56 2,05 2,5 2,91 3,27 3,61 3,92 4,2 

18                  1 1,53 2 2,43 2,82 3,17 3,5 3,8 

19                   1 1,5 1,95 2,36 2,74 3,08 3,4 

20                    1 1,48 1,91 2,3 2,67 3 

21                     1 1,46 1,87 2,25 2,6 

22                      1 1,44 1,83 2,2 

23                       1 1,42 1,8 

24                        1 1,4 

25                         1 

�  Platzierung                                                                                                                                                                          
 
 

Formel:      (Starter -  Platzierung)  :  Starter   x  10   +  1 
 
Regeln: 
Nach diesem Punkteschema werden alle Wertungslauf-Ergebnisse bewertet. 
SuperSport-Serie, SuperSport-ECE-Serie, GT-Sport-Challenge und Super-GT-Race 
haben getrennte Jahreswertungen. 
Wechsel zur anderen Serie oder Klasse während des Jahres ist möglich, ohne Punkte-Mitnahme. 
Bei weniger als 3 Startern wird eine Klasse in die nächste aufgestuft. (Nicht Klassen 1a und 1b, 2a und 2b, sowie 
keine Aufstufung in die Klasse XL) 
Für die Jahreswertung werden maximal 10 beste Ergebnisse,  
(Super-GT-Race: Team pro Fahrer 5 beste „80 % Ergebnisse“, Einzelstarter 4 beste „100 % Ergebnisse“) gewertet, 
der Rest sind Streichresultate. 
 

Genehmigt 
in Verbindung mit dem Schreiben der OSK vom 28 02 2013 

unter der Eintragungs-Nr. SE 16/2013 
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